




Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 
Sitzung vom 3. Januar 1990 

50. Privater Gestaltungsplan Am Bach, Winterthur / 
Teilrevision des privaten Quartierplans Endliker 
Am 20. September 1989 stimmte der Stadtrat Winterthur dem privaten 
Gestaltungsplan Am Bach zu und genehmigte die Teilrevision des priva-
ten Quartierplans Endliker. Gegen diesen Beschluss wurde kein Rechts-
mittel eingelegt. 

Der vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 4388/1965 genehmigte 
Quartierplan Endliker war mit einer Grundeigentümer-Bauordnung ver-
bunden. Die vereinbarten Bauvorschriften wurden im Grundbuch einge-
tragen. Seither sind alle Grundstücke mit Ausnahme von Kat.-Nrn. 112 
und 114 entsprechend der damaligen Vereinbarung überbaut worden. 

Inzwischen ist ein Teil des Grundstücks Kat.-Nr. 114 zu Wald gewor-
den. Die im Grundbuch eingetragene Überbauung kann deshalb nicht 
mehr realisiert werden; sie entspricht auch nicht den heutigen städtebau-
lichen Vorstellungen. Mit der Quartierplanrevision werden ausschliess-
lich die im Grundbuch eingetragenen Bauvorschriften bezüglich der 
Grundstücke Kat.-Nrn. 112 und 114 aufgehoben. Über dieses Gebiet 
wurde der private Gestaltungsplan Am Bach festgesetzt, der eine den 
heutigen Gegebenheiten entsprechende Überbauung vorsieht. 

Die vom Gestaltungsplan erfassten Grundstücke liegen in der Wohn-
zone W 2 55. Von der Bau- und Zonenordnung wird nur unter den Vor-
aussetzungen und im Ausmass von Arealüberbauungen abgewichen. Die 
Zustimmung des Stadtrates liegt vor. Die Vorlage ist angemessen, recht-
und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die Teilrevision des privaten Quartierplans Endliker und die Fest-
setzung des privaten Gestaltungsplans Am Bach im Bereich der Grund-
stücke Kat.-Nrn. 112 und 114 werden genehmigt. 

II. Mitteilung an den Stadtrat Winterthur, 8400 Winterthur (für sich 
und zuhanden der Grundeigentümer, unter Beilage dreier mit dem Ge-
nehmigungsvermerk versehener Plandossiers), das Verwaltungsgericht, 
die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an die Direktion der öf-
fentlichen Bauten. 

Zürich, den 3. Januar 1990 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 
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